
Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 28.11.2018, um 17:30 Uhr  
 findet im Rathaus, Sitzungssaal, 

 
 

 

 eine 61. Sitzung des Stadtrates 
  
 

mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
 
    Bürgerfrageviertelstunde 

 
  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
 

  

    Anfragen aus dem Stadtrat 
 

  

1. Bericht von Herrn Daniel Rotter, Leiter PI Dinkelsbühl , zum 
Thema "Vandalismus" 

  

2. Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl vom 
02.11.2018 - Tätigkeitsbericht Leerstandsmanagement 

  

3. Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von 
Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das 
Jahr 2019 

  

4. Bericht des Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden über die 
Prüfungstätigkeit im Rahmen der Jahresrechnung 2017 

  

5. Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl - Feststellung gem. 
Art. 102 GO 

  

6. Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl - Entlastung gem. 
Art. 102 GO 

  

7. Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl - 
Feststellung gem. Art. 102 GO 

  

8. Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung - Entlastung gem. Art. 
102 GO 

  

9. Personalkostenförderung und öffentlich-privater Projektfond 
Citymarketing 

  

10. Aufstellung des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes 
2019 

  

11. Neubau Geh- und Radweg einschl. Brückenbauwerk St 2220 
- Vergabe der Stahlbetonarbeiten Neubau Stützwand, Bereich BG 
Gaisfeld BA IV - 

  

12. Vergabe der Tiefbauarbeiten 2019 für die Stadt Dinkelsbühl 
(Jahresausschreibung) - Kanalhausanschlüsse im öffentlichen 
Grund, Straßenunterhaltungsarbeiten, Wasserrohrbrüche, 
Schieberauswechslung, Kabelfehler usw. 

  



   

13. Jahresabschlussprüfung Stadtwerke für das Jahr 2018 

 

  

14. Antrag von Herrn Stadtrat Florian Schneider, CSU-Fraktion, bzgl. 
Aralweiher 

  

15. Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl zur Änderung 
der Geschäftsordnung - hier: Anträge zur Geschäftsordnung 

  

16. Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl zur Änderung 
der Geschäftsordnung - hier: Regelung der Stellvertretung 

  

17. Antrag der SPD-Fraktion zur Änderung der Geschäftsordnung 
(Wortprotokoll) 

 

  

    Genehmigung der Niederschrift 
  

 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, 21.11.2018 
 
 
 
Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/058/2018 

Berichterstatter: Lechler, Simone 

Betreff: Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl vom 
02.11.2018 - Tätigkeitsbericht Leerstandsmanagement 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Vorstellung und Bericht durch Frau Lechler erfolgen in der Sitzung. 
 
 
 

 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 1/028/2018 

Berichterstatter: Schneider, Bettina 

Betreff: Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von 
Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das 
Jahr 2019 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Wie jedes Jahr soll auch für 2019 die beiliegende Verordnung erlassen werden, damit an 40 
Sonn- und Feiertragen im Stadtteil Dinkelsbühl Verkaufsstellen, die bestimmte Waren anbieten, 
offen gehalten werden können. 
 
Die vorgeschlagene 40 Sonn- und Feiertage wurden wie üblich mit dem örtlichen Industrie- und 
Handelsgremium Dinkelsbühl abgestimmt. Die vier verkaufsoffenen Marktsonntage (voraussicht-
lich 10. März, 28. April, 13. Oktober, 10. November 2019), welche der Stadtrat im Januar 2019 
beschließt, müssen auf die 40 Sonn- und Feiertage angerechnet werden. 
 
Anlage: 
Verordnung 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die beiliegende Verordnung wird erlassen. Sie ist Bestandteil des Beschlusses. 
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Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen 
im Ausflugs-und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2019 

 
Vom 01. Januar 2019 

 
 
Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 
(BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), geändert 
durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten Zuständigkeitsanpassungs-
verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 2 der Ladenschlussverord-
nung (LSchlV) vom 21. Mai 2003 (GVBl S. 340, BayRS 8050-20-1-A), zuletzt geändert durch die 
Vierte Verordnung zur Änderung der Ladenschlussverordnung vom 14. September 2011 (GVBl S. 
442) erlässt die Stadt Dinkelsbühl folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss dürfen in 
Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss Hauptort von 
Dinkelsbühl Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und 
Milcherzeugnisse i.S.d. § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und 
Zeitungen sowie Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, an den folgenden Sonn- und Feiertagen 
in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr feilgehalten werden: 
 
 

Januar:   Februar:  März:   April: 
---    ---   10.03.2019  07.04.2019 
                        14.04.2019 
                        21.04.2019 
                        22.04.2019 
                        28.04.2019 

 
Mai:   Juni:   Juli:   August: 
01.05.2019  02.06.2019  07.07.2019  04.08.2019 
05.05.2019  09.06.2019  14.07.2019  11.08.2019 
12.05.2019  10.06.2019  21.07.2019  18.08.2019 
19.05.2019  16.06.2019  28.07.2019  25.08.2019 
26.05.2019  20.06.2019                
30.05.2019  23.06.2019                
        30.06.2019                
 
September:  Oktober:  November:  Dezember: 
01.09.2019  03.10.2019  10.11.2019  01.12.2019 
08.09.2019  06.10.2019          08.12.2019 
15.09.2019  13.10.2019          15.12.2019 
22.09.2019  20.10.2019                
29.09.2019                        

 
 

§ 2 
 

Gesamtzahl festgesetzter Sonn- und Feiertage 
 
Die in § 1 dieser Verordnung aufgeführten Sonn- und Feiertage dürfen unter Einbeziehung der Sonn- 
und Feiertage, die auf Grundlage der nach § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
erlassenen Verordnung zur Öffnung freigegeben sind, die Zahl 40 nicht überschreiten. Bei einer Über-
schreitung verringert sich die Zahl der nach dieser Verordnung festgesetzten Sonn- und Feiertage ent-
sprechend (beginnend mit dem letzten festgesetzten Sonn- oder Feiertag des Jahres). 
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§ 3 
Geltung anderer Rechtsverordnungen 

 
Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11, 12 und 14 des Gesetzes über den Ladenschluss frei-
gegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten, Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und 
Feiertagen und Verkauf aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen) bleiben 
unberührt. 
 
 

§ 4 
Beschränkung auf bestimmte Verkaufsstellen 

 
An den in § 1 dieser Verordnung bestimmten Sonn- und Feiertagen dürfen gemäß 
§ 3 der Ladenschlussverordnung nur solche Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit Kun-
den offen gehalten werden, in denen die in § 1 dieser Verordnung genannten Waren im Verhältnis 
zum Gesamtumsatz in erheblichem Umfang geführt (zum Verkauf bereit gehalten) werden. Diese Wa-
ren müssen unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes den Charakter der Verkaufsstelle wesent-
lich mitbestimmen. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf 
des letzten von der Verordnung erfassten Tages. 
 
 
Dinkelsbühl, 1. Januar 2019 
Stadt Dinkelsbühl 
 
 
 
 
Dr. Hammer 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
  



Hinweise zur Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen 
im Ausflugs-und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2019 
 

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur während der in § 1 der oben ab-
gedruckten Verordnung festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vor-
bereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer dreißig Minu-
ten beschäftigt werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss). 

 
2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die weiteren Vor-

schriften des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die Bestimmungen des Arbeitszeit-
gesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die an den freigegebenen 
Sonn- und Feiertagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu 
beachten. 

 
3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in § 1 der oben abgedruckten 

Verordnung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen bzw. gegen das in §§ 1 
und 4 der oben abgedruckten Verordnung genannte Warensortiment können nach § 24 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 
4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Be-

stimmung können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den La-
denschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro 
geahndet werden. 

 
5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung werden, wenn 

dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefähr-
det werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als Straftaten mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Die Verordnung wurde an der Anschlagtafel der Stadt Dinkelsbühl am 02.01.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/061/2018 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Bericht des Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden über die 
Prüfungstätigkeit im Rahmen der Jahresrechnung 2017 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Herr Stadtrat Wendel, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, berichtet über die Prü-
fungstätigkeit im Rahmen der Jahresrechnung 2017 der Stadt und Hospitalstiftung Dinkelsbühl.  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/051/2018 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl - Feststellung gem. 
Art. 102 GO 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Jahresrechnung 2017 wurde fristgerecht erstellt und vom Stadtrat am 26.06.2018 zur Kennt-
nis genommen. Der Vorlage schloss sich die örtliche Rechnungsprüfung an. Über Feststellungen 
bzw. Anregungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss unter Hinzuziehung der Verwaltung 
beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2018 erklärt, die örtli-
che Prüfung der Jahresrechnung 2017 als abgeschlossen zu betrachten. Erhobene Prüfungs-
feststellungen wurden bereinigt bzw. werden zukünftig beachtet. Über die Prüfungstätigkeit be-
richtet der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Stadtrat Wendel, in der heuti-
gen Sitzung.  
 
Die nach § 77 Abs. 2 KommHV erforderlichen Bestandteile zur Jahresrechnung (Schulden-, 
Rücklagenübersicht u. a.) liegen vor.  
 
Gem. Art. 102 GO stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrech-
nung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, alsbald jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des 
auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung 
fest.  
 
 
Anlage: 
Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2017 der Stadt Dinkelsbühl  
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl entspricht den Vorschriften des  
§ 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017 der Stadt Din-
kelsbühl besteht Einverständnis. Die Ergebnisse werden gebilligt, auf Einwendungen gegen die 
Haushaltswirtschaft wird verzichtet, die Jahresrechnung wird daher mit beiliegendem Ergebnis 
gem. Art. 102 GO festgestellt.  
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    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │                     Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung                                Beträge in EUR │                                                                                                                          
    │                                                                                                                      │
    │ Kunde:         1                                                                                  Datum:  19.06.2018 │                                                                                                                          
    │ Haushaltsjahr: 2017                                                                                                  │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                               Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt    Gesamthaushalt               │
    │                                                      (VwH)                (VmH)                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Einnahmen                                  35.502.260,46       10.785.861,35       46.288.121,81              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltseinnahmereste                            0,00        2.819.622,00        2.819.622,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste                  0,00          458.932,95-         458.932,95-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste                 8.657,97-               0,00            8.657,97-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Solleinnahmen                        35.493.602,49       13.146.550,40       48.640.152,89              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Ausgaben                                   35.493.602,49        7.592.353,66       43.085.956,15              │                                                                                                              
    │   darin enthalten                                                                                                    │
    │   Zuführung zum Vermögenshaushalt                  6.316.585,86                    -       6.316.585,86              │                                                                                                              
    │   Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV                     -               0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltsausgabereste                             0,00        6.030.300,00        6.030.300,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste                   0,00          476.103,26-         476.103,26-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kassenausgabereste                      0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Sollausgaben                         35.493.602,49       13.146.550,40       48.640.152,89              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   etwaiger Unterschied                                                                                               │
    │   bereinigte Solleinnahmen                                                                                           │
    │   ./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)                 0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/054/2018 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl - Entlastung gem. Art. 
102 GO 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl wurde fristgerecht erstellt und vom Stadtrat am 
26.06.2018 zur Kenntnis genommen. Der Vorlage schloss sich die örtliche Rechnungsprüfung 
an. Über Feststellungen bzw. Anregungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss unter Hinzu-
ziehung der Verwaltung beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
12.11.2018 erklärt, die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2017 als abgeschlossen zu betrach-
ten. Erhobene Prüfungsfeststellungen wurden bereinigt bzw. werden zukünftig beachtet. 
 
Die nach § 77 Abs. 2 KommHV erforderlichen Bestandteile zur Jahresrechnung (Schulden-, 
Rücklagenübersicht u. a.) liegen vor.  
 
Gem. Art. 102 GO stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrech-
nung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, alsbald jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des 
auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung 
fest und beschließt anschließend über deren Entlastung. 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl entspricht den Vorschriften des  
§ 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017 der Stadt Din-
kelsbühl besteht Einverständnis. Die Ergebnisse wurden gebilligt, auf Einwendungen gegen die 
Haushaltswirtschaft wurde verzichtet, die Jahresrechnung wurde vom Stadtrat in der heutigen 
Sitzung festgestellt.  
 
Bei der Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung ist der Oberbürgermeister stets auf-
grund persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) auszuschließen. 
 
 
Anlage: 
Jahresrechnungsergebnis 2017 der Stadt Dinkelsbühl 
  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat erteilt gem. Art. 102 GO für die Jahresrechnung 2017 der Stadt Dinkelsbühl die Ent-
lastung.  
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    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │                     Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung                                Beträge in EUR │                                                                                                                          
    │                                                                                                                      │
    │ Kunde:         1                                                                                  Datum:  19.06.2018 │                                                                                                                          
    │ Haushaltsjahr: 2017                                                                                                  │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                               Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt    Gesamthaushalt               │
    │                                                      (VwH)                (VmH)                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Einnahmen                                  35.502.260,46       10.785.861,35       46.288.121,81              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltseinnahmereste                            0,00        2.819.622,00        2.819.622,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste                  0,00          458.932,95-         458.932,95-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste                 8.657,97-               0,00            8.657,97-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Solleinnahmen                        35.493.602,49       13.146.550,40       48.640.152,89              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Ausgaben                                   35.493.602,49        7.592.353,66       43.085.956,15              │                                                                                                              
    │   darin enthalten                                                                                                    │
    │   Zuführung zum Vermögenshaushalt                  6.316.585,86                    -       6.316.585,86              │                                                                                                              
    │   Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV                     -               0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltsausgabereste                             0,00        6.030.300,00        6.030.300,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste                   0,00          476.103,26-         476.103,26-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kassenausgabereste                      0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Sollausgaben                         35.493.602,49       13.146.550,40       48.640.152,89              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   etwaiger Unterschied                                                                                               │
    │   bereinigte Solleinnahmen                                                                                           │
    │   ./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)                 0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
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    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/052/2018 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl - 
Feststellung gem. Art. 102 GO 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung wurde fristgerecht erstellt und vom Stadtrat am 
26.06.2018 zur Kenntnis genommen. Der Vorlage schloss sich die örtliche Rechnungsprüfung 
an. Über Feststellungen bzw. Anregungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss unter Hinzu-
ziehung der Verwaltung beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
12.11.2018 erklärt, die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2017 als abgeschlossen zu betrach-
ten. Erhobene Prüfungsfeststellungen wurden bereinigt bzw. werden zukünftig beachtet. Über die 
Prüfungstätigkeit berichtet der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Stadtrat 
Wendel, in der heutigen Sitzung.  
 
Die nach § 77 Abs. 2 KommHV erforderlichen Bestandteile zur Jahresrechnung (Schulden-, 
Rücklagenübersicht u. a.) liegen vor.  
 
Gem. Art. 102 GO stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrech-
nung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, alsbald jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des 
auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung 
fest.  
 
 
Anlage: 
Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2017 der Hospitalstiftung 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl entspricht den Vorschriften des § 77 
KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017 der Hospitalstiftung 
besteht Einverständnis. Die Ergebnisse werden gebilligt, auf Einwendungen gegen die Haus-
haltswirtschaft wird verzichtet, die Jahresrechnung der Hospitalstiftung wird daher mit beiliegen-
dem Ergebnis gem. Art. 102 GO festgestellt.  
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    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │                     Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung                                Beträge in EUR │                                                                                                                          
    │                                                                                                                      │
    │ Kunde:         2                                                                                  Datum:  19.06.2018 │                                                                                                                          
    │ Haushaltsjahr: 2017                                                                                                  │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                               Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt    Gesamthaushalt               │
    │                                                      (VwH)                (VmH)                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Einnahmen                                   1.853.248,08          839.379,60        2.692.627,68              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltseinnahmereste                            0,00          184.800,00          184.800,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste                  0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste                     0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Solleinnahmen                         1.853.248,08        1.024.179,60        2.877.427,68              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Ausgaben                                    1.853.248,08        1.011.679,60        2.864.927,68              │                                                                                                              
    │   darin enthalten                                                                                                    │
    │   Zuführung zum Vermögenshaushalt                    229.815,90                    -         229.815,90              │                                                                                                              
    │   Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV                     -         209.689,54          209.689,54              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltsausgabereste                             0,00           20.000,00           20.000,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste                   0,00            7.500,00-           7.500,00-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kassenausgabereste                      0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Sollausgaben                          1.853.248,08        1.024.179,60        2.877.427,68              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   etwaiger Unterschied                                                                                               │
    │   bereinigte Solleinnahmen                                                                                           │
    │   ./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)                 0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
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    │                                                                                                                      │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/060/2018 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung - Entlastung gem. Art. 
102 GO 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wurde fristgerecht erstellt und vom 
Stadtrat am 26.06.2018 zur Kenntnis genommen. Der Vorlage schloss sich die örtliche Rech-
nungsprüfung an. Über Feststellungen bzw. Anregungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss 
unter Hinzuziehung der Verwaltung beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner 
Sitzung am 12.11.2018 erklärt, die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2017 als abgeschlossen 
zu betrachten. Erhobene Prüfungsfeststellungen wurden bereinigt bzw. werden zukünftig beach-
tet. 
 
Die nach § 77 Abs. 2 KommHV erforderlichen Bestandteile zur Jahresrechnung (Schulden-, 
Rücklagenübersicht u. a.) liegen vor.  
 
Gem. Art. 102 GO stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrech-
nung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, alsbald jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des 
auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung 
fest und beschließt anschließend über deren Entlastung. 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl entspricht den Vorschriften des  
§ 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017 der Hospital-
stiftung besteht Einverständnis. Die Ergebnisse wurden gebilligt, auf Einwendungen gegen die 
Haushaltswirtschaft wurde verzichtet, die Jahresrechnung wurde vom Stadtrat in der heutigen 
Sitzung festgestellt.  
 
Bei der Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung ist der Oberbürgermeister stets auf-
grund persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) auszuschließen. 
 
 
Anlage: 
Jahresrechnungsergebnis 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl 
  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat erteilt gem. Art. 102 GO für die Jahresrechnung 2017 der Hospitalstiftung Dinkels-
bühl die Entlastung.  
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    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │                     Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung                                Beträge in EUR │                                                                                                                          
    │                                                                                                                      │
    │ Kunde:         2                                                                                  Datum:  19.06.2018 │                                                                                                                          
    │ Haushaltsjahr: 2017                                                                                                  │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                               Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt    Gesamthaushalt               │
    │                                                      (VwH)                (VmH)                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Einnahmen                                   1.853.248,08          839.379,60        2.692.627,68              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltseinnahmereste                            0,00          184.800,00          184.800,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste                  0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste                     0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Solleinnahmen                         1.853.248,08        1.024.179,60        2.877.427,68              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
    │   Soll-Ausgaben                                    1.853.248,08        1.011.679,60        2.864.927,68              │                                                                                                              
    │   darin enthalten                                                                                                    │
    │   Zuführung zum Vermögenshaushalt                    229.815,90                    -         229.815,90              │                                                                                                              
    │   Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV                     -         209.689,54          209.689,54              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   + neue Haushaltsausgabereste                             0,00           20.000,00           20.000,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste                   0,00            7.500,00-           7.500,00-             │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   ./. Abgang alter Kassenausgabereste                      0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   bereinigte Sollausgaben                          1.853.248,08        1.024.179,60        2.877.427,68              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │   etwaiger Unterschied                                                                                               │
    │   bereinigte Solleinnahmen                                                                                           │
    │   ./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)                 0,00                0,00                0,00              │                                                                                                              
    │                                                                                                                      │
    │                                                                                                                      │
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    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/055/2018 

Berichterstatter: Schlosser, Patricia 

Betreff: Personalkostenförderung und öffentlich-privater Projektfond 
Citymarketing 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Seit Beginn des Jahres gab es mit der Regierung von Mittelfranken (StBau-Förderung) eine Viel-
zahl von Kontakten über die Fördermöglichkeiten für die Stelle eines Citymanagers. Ein Zwi-
schenbericht erfolgte durch die Kämmerei in der Stadtratssitzung am 21.03.2018. Mitte des Jah-
res wurde uns dann von der Regierung von Mittelfranken mitgeteilt, dass nach entsprechender 
Satzungsänderung ein Citymanger bei einer Anstellung beim Citymarketing Dinkelsbühl e.V. ge-
fördert werden kann. Die Kämmerei hatte dann im Oktober diesen Jahres zusammen mit dem 
Vorstand des Citymarketing einen Termin bei Frau Berreth und Herrn Kapellner von der Abtei-
lung Städtebauförderung, um noch offene Fragen zu klären und auch die Möglichkeiten eines 
sog. Projektfonds auszuloten. 

 
Es sind im Einzelnen nachstehende Fördermöglichkeiten gegeben: 
 
Personalkostenförderung: 
60% der Personalkosten des/der Citymanagers/Citymanagerin könnten durch einen Zuschuss 
der Städtebauförderung finanziert werden. Für die übrigen 40% muss laut Förderrichtlinien die 
Stadt aufkommen. Die Stellenausschreibung muss von der Stadt vorgenommen werden, die An-
stellung erfolgt dann beim Citymarketing. Die Maßnahme läuft 1 Jahr und könnte höchstens 3 
Jahre laufen. 
Auch die Förderung einer Social-Media-Stelle wäre unter gleichen Bedingungen möglich. 
 
Möglicher Finanzierungsplan: 
Kosten Citymanager jährlich   50.000 € 
Zuschuss Städtebauförderung    30.000 € 
Eigenmittel Stadt Dinkelsbühl   20.000 € 
 
Kosten Social-Media-Stelle    30.000 € 
Zuschuss Städtebauförderung   18.000 € 
Eigenmittel Stadt Dinkelsbühl   12.000 € 
 
 
 
Öffentlich-privater Projektfond: 
Die Mittel aus dem Projektfond werden entsprechend den Zielen des städtebaulichen Konzepts 
für Maßnahmen zur Standortqualifizierung und strukturellen Verbesserung des Programmgebiets 
eingesetzt. 
Der Projektfonds finanziert sich zu mindestens 50% von privater Seite und wird zu gleichen Tei-
len aus Mitteln des Städtebauförderungsprogramms Aktive Stadt- und Ortsteilzentren kofinan-
ziert. Jeder Euro von privater Seite wird somit um den gleichen Betrag aus der Städtebauförde-
rung (Bund, Land, Kommune) aufgestockt.  
Die privaten Mittel können auch für nichtinvestive Projekte (z. B. Entwicklung von Marketingstra-
tegien) eingesetzt werden. Der öffentliche Mittelanteil muss für investive Projekte eingesetzt wer-
den. 
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Möglicher Finanzierungsplan: 
Gesamtkosten Projektfond     110.000 €  
 
Dieser wird zu gleichen Teilen finanziert durch einen 
Privaten Finanzierungsanteil (City Marketing DKB e.V.)    55.000 € und einen 
Öffentlichen Finanzierungsanteil (StBauF, Kommune)    55.000 € 
 
Der öffentliche Finanzierungsanteil wiederum wird zu 
60 % durch StBauF-Mittel        33.000 € und zu 
40 % durch die Kommune       22.000 € finanziert. 
 
Als Investitionen sind angedacht die Weihnachtsbeleuchtung, Platzgestaltung einschl. Straßen-
möblierung, Trinkbrunnen, usw. Eine entsprechende konkrete Planung wird erarbeitet. 
 
Der Gesamtetat des Projektfonds wird von der Stadt Dinkelsbühl jährlich festgelegt. Entspre-
chend den Programmzielen sollen die Verantwortung für den Projektfond und Entscheidungen 
über die Vergabe der Mittel bei einem lokalen, öffentlich-privat besetzten Gremium und damit in 
Verantwortung der Quartiersgemeinschaft liegen. Diesbezüglich sollte eine öffentlich-privat be-
setzte Lenkungsgruppe eingerichtet werden. 
  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der Maßnahme besteht Einverständnis. Die Verwaltung wird beauftragt, das Förderverfahren 
sowie die Stellenausschreibungen in die Wege zu leiten. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 2/056/2018 

Berichterstatter: Schlosser, Patricia 

Betreff: Aufstellung des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes 
2019 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Für die Aufstellung und Fortschreibung des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes 2019 
ist der Regierung von Mittelfranken eine Bedarfsmitteilung vorzulegen. Im Wesentlichen handelt 
es sich um eine Fortschreibung/Aktualisierung der Anmeldung für das Programmjahr 2018. 
 
Die Bedarfsmitteilung dient insbesondere der Bereitstellung der Mittelkontingente, eine Entschei-
dung über die Durchführung und Finanzierung der Einzelmaßnahmen ist damit nicht verbunden. 
Der Fördersatz beträgt grundsätzlich 60 Prozent der förderfähigen Kosten. 
 
Anlagen: 
Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2019 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der vorgelegten Bedarfsmitteilung für das Programmjahr 2019 besteht Einverständnis. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/108/2018 

Berichterstatter: Koller, Peter 

Betreff: Neubau Geh- und Radweg einschl. Brückenbauwerk St 2220 
- Vergabe der Stahlbetonarbeiten Neubau Stützwand, Bereich BG 
Gaisfeld BA IV - 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Derzeit wird das Brückenbauwerk über die St 2220 und die zugehörigen Geh- und Radwege und 
die Treppenanlagen gebaut. Die Verkehrsfreigabe für den Abschnitt zum BG Gaisfeld soll im Jah-
re 2018 noch freigegeben werden.  
Der Abschnitt des Geh- und Radweges in Richtung Kreisverkehr an der Ellwanger Straße soll im 
Frühjahr 2019 gebaut werden. 
Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes Gaisfeld IV ist als Abgrenzung zum Teilgebiet TG 6 
und als Fundamentierung für die notwendige Lärmschutzwand eine Stützmauer geplant. Mit die-
ser Maßnahme ist es möglich, die Bebauung näher an die Staatsstraße 2220 zu rücken. Diese 
Stützmauer muss im Vorgriff gebaut werden, damit der Geh- und Radweg fertig gestellt werden 
kann. Die Maßnahme “Neubau Geh- und Radweg einschl. Brückenbauwerk St 2220“ muss aus 
fördertechnischen Gründen im Jahre 2019 fertig gestellt werden. 
 
Für den Neubau der Stützwand wurden mehrere Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben. 
Hierzu wurden 5 Firmen angefragt.  
Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung der Angebote ergab sich folgender Preisspie-
gel. 
 
1 Fa. Fuchs, Ellwangen 129.338,29 € 
2. Fa.  136.229,49 € 
3. Fa. 144.212,98 € 
4. Fa.  174.409,42 € 
5. Fa. 184.892,68 € 
 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 230.000,00 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja 38.646,59 bei HSt.: 1.6301.9506 
3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 90.000,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Haushalt 2019 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, der Fa. Fuchs, Ellwangen den Auftrag für die Stahlbetonarbeiten zum Bau 
der Stützmauer im Bereich BG Gaisfeld IV in Höhe von 129.338,29 EUR zu erteilen. 
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61. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 13 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/110/2018 

Berichterstatter: Peter Koller 

Betreff: Vergabe der Tiefbauarbeiten 2019 für die Stadt Dinkelsbühl 
(Jahresausschreibung) - Kanalhausanschlüsse im öffentlichen 
Grund, Straßenunterhaltungsarbeiten, Wasserrohrbrüche, 
Schieberauswechslung, Kabelfehler usw. 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Für die o.a. Arbeiten fand eine Beschränkte Ausschreibung statt. 
Das Leistungsverzeichnis wurde in zwei Titel aufgeteilt. 
 
Teil 1: Tiefbauarbeiten Stadtbauamt Dinkelsbühl 
Teil 2: Tiefbauarbeiten Stadtwerke Dinkelsbühl 
 
Für die gesamte Ausschreibung ist das Bauunternehmen Engelhardt Bau GmbH der mindest-
nehmende Bieter. 
 
Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung ergab sich folgender Preisspiegel (inkl. MwSt.) 
    Teil 1   Teil 2            Gesamtsummen 

 
1. Engelhardt Bau GmbH 275.136,04€  152.234,25€  427.370,29€ 
2. Bügler, Bau GmbH  284.145,97€  156.435,88€  440.581,85€ 
3.Dauberschmidt GmbH 296.109,50€  145.595,51€  441.705,01€ 
4.Thannhauser GmbH 361.753,67€  215.467,43€  577.221,10€ 
 
Im städtischen Haushalt und Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind die Mittel für das Haushaltsjahr 
2019 einzuplanen. 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 275.136,04 bei HSt.: 0.6479.5130 Teil 1 

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Es wird beschlossen, dem Bauunternehmen Engelhardt, Bau GmbH, Botzenweiler für das Rech-
nungsjahr 2019 den Auftrag in Höhe von 427.370,29€ zu erteilen. 
 
 
 

 
 
61. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 15 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: SWD/028/2018 

Berichterstatter: Lechler, Werner 

Betreff: Jahresabschlussprüfung Stadtwerke für das Jahr 2018 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Stadtwerke sind bis einschließlich 2017 geprüft. 
 
Für eine gute Terminabstimmung ist es notwendig, die Prüfung des Jahres 2018 rechtzeitig zu 
beauftragen.  
 
Da neben der Prüfung gem. Art 107 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) unter Einbezie-
hung des § 53 HGrG, auch die Prüfung gemäß den Vorschriften des EnWG zu beauftragen ist, 
schlägt die Werkleitung vor, mit der Prüfung, wie auch in den Vorjahren, Herrn Wirtschaftsprüfer 
Christian Göb, i. H. BKWP Wiedemann & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Renata-
straße 73, 80639 München, zu beauftragen 
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, mit der Jahresabschlussprüfung 2018 der Stadtwerke die BKWP Wie-
demann & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Renatastraße 73, 80639 München, zu 
beauftragen. 
 
 

 
 

Ö  13Ö  13



  Seite 1 von 1 

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 1/025/2018 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Antrag von Herrn Stadtrat Florian Schneider, CSU-Fraktion, bzgl. 
Aralweiher 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit Schreiben vom 06.11.2018, das als Anlage mit beigefügt ist, beantragt Herr Stadtrat Florian 
Schneider (CSU-Fraktion) die Ertüchtigung der Grünflächen sowie die Errichtung von Sitzmög-
lichkeiten und einer Umkleide am südlichen Ufer des Aralweihers. 
 
Auf das Schreiben samt Begründung wird verwiesen.  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der Ertüchtigung der Grünflächen sowie der Errichtung von Sitzmöglichkeiten und einer Um-
kleide am südlichen Ufer des Aralweihers besteht Einverständnis. In den Haushalt 2019 sind ent-
sprechende Mittel einzustellen. 
 
 
Anlage: 
Antrag vom 06.11.2018 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 1/026/2018 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl zur Änderung 
der Geschäftsordnung - hier: Anträge zur Geschäftsordnung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit Schreiben vom 02.11.2018, das als Anlage mit beigefügt ist, hat die Fraktion der Freien Wäh-
ler Dinkelsbühl beantragt, dass die Geschäftsordnung des Stadtrates vom 06.05.2014 in §29 
Abs. 5 um den Satz „Vor der Abstimmung kann ein Redner für, einer gegen den Antrag spre-
chen“ ergänzt wird. 
 
Hierzu wurde der Bayer. Gemeindetag um Stellungnahme gebeten, welche ebenfalls als Anlage 
mit beigefügt ist. Demnach gehört das Rederecht der einzelnen Stadtratsmitglieder zu den zent-
ralen Befugnissen und kann nicht durch eine generelle, voraussetzungslose und unbestimmte 
Regelung in der Geschäftsordnung eingeschränkt werden. Im Falle einer solchen Beschrän-
kung muss jede Partei oder Wählergruppe mindestens einmal die Möglichkeit haben, zu 
Wort zu kommen. 
 
Unabhängig davon können im Einzelfall auch Geschäftsordnungsanträge, z.B. auf Beschränkung 
der Redezeit oder Ende der Rednerliste gestellt werden. 
 
Die Regelung in der Geschäftsordnung des Dinkelsbühler Stadtrates entspricht der Regelung in 
der Mustergeschäftsordnung des Bayer. Gemeindetages. 
 
 
Anlagen: 
1 Antrag FW DKB vom 02.11.2018 
1 Stellungnahme des Bayer. Gemeindetages vom 06.11.2018 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 1/027/2018 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl zur Änderung 
der Geschäftsordnung - hier: Regelung der Stellvertretung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit Schreiben vom 02.11.2018, das als Anlage mit beigefügt ist, hat die Fraktion der Freien Wäh-
ler Dinkelsbühl beantragt, dass die Geschäftsordnung des Stadtrates vom 06.05.2014 in §6 Abs. 
2 um den Satz „Im Falle der Verhinderung des Ausschussmitgliedes und seines Stellvertreters 
benennt die Fraktion ein weiteres Mitglied aus ihren Reihen mit Rede- und Stimmrecht“ ergänzt 
wird. 
 
Hierzu wurde der Bayer. Gemeindetag um Stellungnahme gebeten, welche ebenfalls als Anlage 
mit beigefügt ist. Demnach ist entweder eine namentliche Benennung eines oder mehrerer Ver-
treter und die Festlegung der Reihenfolge der Vertretung, oder alternativ das Verfahren der „glei-
chen Stellvertreterreihenfolge“ möglich. 
 
Das Anliegen der Freien Wähler Dinkelsbühl ist nachvollziehbar, schließlich sollen die Fraktionen 
in den Ausschüssen möglichst vollständig vertreten sein. Im Jahr 2018 war es bisher elfmal der 
Fall, dass in Ausschusssitzungen weder das ordentliche Mitglied noch sein Vertreter anwesend 
war. Dies würde sich durch eine Erweiterung der Vertretungsregelung reduzieren lassen, wes-
halb die bisherige Regelung entsprechend erweitert werden soll. 
 
 
 
Anlagen: 
1 Antrag FW DKB vom 02.11.2018 
1 Stellungnahme des Bayer. Gemeindetages vom 06.11.2018 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
§6 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Dinkelsbühl vom 06.05.2014 
erhält folgende neue Fassung: „Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für den Fall ihrer 
Verhinderung je Fraktion zwei Stellvertreter in einer bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.“  
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 28.11.2018 
 

Vorlagen-Nr.: RA/023/2018 

Berichterstatter: Isabell Oertel 

Betreff: Antrag der SPD-Fraktion zur Änderung der Geschäftsordnung 
(Wortprotokoll) 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit Schreiben vom 16.11.2018 hat die SPD-Fraktion beantragt, § 34 der Geschäftsordnung für 
den Stadtrat zu ändern und künftig die Erstellung eines Wortprotokolls nach einer Tonaufzeich-
nung der Sitzung vorzusehen. Auf den anliegenden Antrag wird verwiesen. 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass mit dem bestehenden Personal und der bisherigen techni-
schen Ausstattung die Erstellung von Wortprotokollen nicht möglich ist.  
Es wird versucht, bis zur Sitzung den zu erwartenden Personal- und Investitionsbedarf abzu-
schätzen und eventuelle rechtliche Fragestellungen zu klären.  
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
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